
Hauptversammlung der Softing AG am 6. Mai 2022     

 
 
 
 
Erläuterung zum beschlusslosen Tagesordnungspunkt 1 
 
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, 
des zusammengefassten Lageberichts für die Gesellschaft und den Konzern, des 
erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gemäß §§ 289a, 315a HGB 
sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt 1 wird nicht erfolgen. § 175 Abs. 1 
Satz 1 Aktiengesetz (AktG) sieht lediglich vor, dass der Vorstand die Hauptversammlung zur 
Entgegennahme u.a. des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts und bei 
einem Mutterunternehmen auch zur Entgegennahme des vom Aufsichtsrat gebilligten 
Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts einzuberufen hat. Gemäß §§ 175 Abs. 2, 
176 Abs. 1 Satz 1 AktG hat der Vorstand der Hauptversammlung u.a. den Jahresabschluss, 
den Lagebericht, den Bericht des Aufsichtsrats und - bei börsennotierten Gesellschaften - 
einen erläuternden Bericht zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB sowie bei einem 
Mutterunternehmen auch den Konzernabschluss, den Konzernlagebericht und den Bericht 
des Aufsichtsrats hierüber zugänglich zu machen. 

Sämtliche vorstehenden Unterlagen werden in der Hauptversammlung näher erläutert. Sie 
sind vom Tag der Einberufung an über die Internetseite der Gesellschaft unter 
https://www.softing.com/hauptversammlung zugänglich und werden der Hauptversammlung 
ebenfalls zugänglich gemacht. 

Haar, im März 2022 

Der Vorstand 


